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Anpassung ordentlicher 
Bebauungsplan Allmend Hagendorn

Der vom Chamer Souverän beschlossene Bebauungsplan  
Allmend Hagendorn wurde am 20. April 2021 vom Kanton ge- 
nehmigt. Dieser stellt die planungsrechtliche Grundlage für die 
Erweiterung der Fensterfabrik im Besitz der G. Baumgartner AG 
dar. Das wegleitende Richtprojekt zum rechtskräftigen Bebau- 
ungsplan weist unter anderem eine ökologisch wertvolle Dachbe-
grünung als wesentlichen Vorzug des Bebauungsplans gegenüber 
der Einzelbauweise aus. Nun beabsichtigt die Grundeigentümer-
schaft auf der grosszügigen Dachfläche eine Fotovoltaikanlage  
zu erstellen, in Kombination mit einer Begrünung. Um die  
planungsrechtliche Grundlage dafür zu schaffen, braucht  
es eine Anpassung des Bebauungsplans, welche die erneute  
Zustimmung der Chamer Bevölkerung benötigt. 

Visualisierung Fensterfabrik in Hagendorn, Blick von der Frauentalstrasse,  
Graber & Steiger Architekten 



Inhalt Abstimmungserläuterung

Zusammenfassung 5

1. Rechtskräftiger Bebauungsplan 10

2.  Inhalte der Bebauungsplananpassung 12

3. Inhalte des Richtprojekts 13

4. Gemeindliches Planungsverfahren 15

5. Einfluss für das Siedlungs- und Landschaftsbild 16

6. Was geschieht bei einem Ja und  
was bei einem Nein? 16

7. Stellungnahme des Gemeinderates 17

8. Entscheidungswege 18

9. Anhang 19



Zusammenfassung

Ziel

Die Firma G. Baumgartner AG in Hagen-
dorn beabsichtigt eine Fotovoltaikanlage 
auf dem Dach des neuen Fabrikationsge-
bäudes zu realisieren. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan, den die Bevölkerung im 
November 2020 beschlossen hatte und 
welcher vom Kanton Zug im April 2021 
genehmigt wurde, forderte auf der ge-
samten Dachfläche die Umsetzung einer 
ökologisch wertvollen Begrünung. Die 
Dachbegrünung wurde als einer der 
«wesentlichen Vorzüge» gegenüber der 
Regelbauweise ausgewiesen, der ge-
mäss dem Planungs- und Baugesetz des 
Kantons Zug bei ordentlichen Bebau-
ungsplänen gefordert ist. Neu soll der 
Fokus der Dachflächennutzung auf einer 
Fotovoltaikanlage liegen und nicht mehr 
einzig auf der Begrünung. Konkret sollen 
gemäss Richtprojekt mindestens 30 Pro-
zent der Dachfläche weiterhin ökologisch 
wertvoll begrünt werden. Auf 70 Prozent 
der Fläche ist die neue Fotovoltaikanlage  
geplant, die rund 95 Prozent des Energie-
bedarfs der Firma decken soll. Die An-
passung des Bebauungsplans ist erfor-
derlich, um die Neuausrichtung der  
wesentlichen Vorzüge planungsrechtlich 
zu sichern. 

Der Bebauungsplan ist ein öffentliches 
Planungsinstrument und bildet die ge-
setzliche Grundlage für die Erteilung von 
Baubewilligungen. Mit einem Bebau-
ungsplan kann von der Grundordnung 
(Zonenplan und Bauordnung) abgewi-
chen werden. Ein Bebauungsplan kann 
entweder auf Antrag der Grundeigen- 
tümerschaft erarbeitet oder im Rahmen 
einer Bebauungsplanpflicht von der  
Gemeinde gefordert werden. Mit einem 
Bebauungsplan wird festgelegt, wie in 
einem bestimmten Gebiet in Zukunft  
gebaut werden kann und welche beson-
deren Qualitäten herzustellen sind. Um 
einen Bebauungsplan festzulegen, wird 
vorgängig ein Richtprojekt erarbeitet, 
das in Bezug auf Architektur, Freiraum-
gestaltung und Ökologie wegleitend ist. 
Der Bebauungsplan besteht aus einem 
Plan inklusive Vorschriften, einem Richt-
projekt (wegleitend) sowie einem Pla-
nungsbericht. Wo der Bebauungsplan 
nichts anderes regelt, gilt die rechtskräf-
tige Bauordnung der Einwohnergemein-
de Cham.
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Ausgangslage

Am 27. Januar 2004 wurde dem ersten 
Bebauungsplan «Allmend Hagendorn» 
die Genehmigung durch den Kanton er-
teilt. Damit konnte der erste grosse Aus-
bau der Fensterfabrik in Hagendorn, das 
heisst der Neubau der Fabrikhalle, begin-
nen. 2017 startete der Prozess für eine 
Änderung des Bebauungsplans sowie 
eine Teilzonenplanänderung. Dies er-
möglichte die Weiterentwicklung und 
Erweiterung der Fensterfabrik in Hagen-
dorn. Dieser angepasste Bebauungsplan 
wurde schliesslich am 20. April 2021 
durch die Baudirektion genehmigt.

Seit der Energiekrise im Jahr 2021 hat das 
Thema der unabhängigen Energieversor-
gung stark an Bedeutung gewonnen. Die 
Grundeigentümerin strebt im Rahmen 
der Energiestrategie 2050 an, kohlen- 
dioxidfreie (CO2-freie) Energiequellen in 
ihren Betriebsablauf zu integrieren. Die 
Erweiterung der Produktion und die Inte-
gration von Produktionsschritten am 
Standort in Hagendorn sowie die Umstel-
lung auf Elektromobilität erhöhen den 
Energiebedarf der Fensterfabrik. Zur  
Deckung des Energiebedarfs ist die  
Realisierung einer Fotovoltaikanlage in  
Kombination mit einer ökologisch wert-
vollen Begrünung beabsichtigt. 

Da dieses Vorhaben nicht mit dem beste-
henden Bebauungsplan vereinbar ist, hat 
die Eigentümerschaft eine Anpassung 
des Bebauungsplans beim Gemeinderat 
Cham beantragt. Dieser stimmte der Än-

derungsabsicht zu und startete das Ver-
fahren zur Anpassung des Bebauungs-
plans im Dezember 2023. Um die  
planungsrechtliche Grundlage für die  
Fotovoltaikanlage zu schaffen, ist eine 
Anpassung der Sonderbauvorschriften 
nötig (siehe Kapitel 2). Der Situationsplan 
bleibt unverändert gültig. Es entstehen  
keine zusätzlichen Neu- oder Anbauten. 
Die zulässigen Gebäudehöhen bleiben 
gleich.

Wesentliche Vorzüge  
des Bebauungsplans

Gemäss Planungs- und Baugesetz des 
Kantons Zug (§ 32) lässt ein Bebauungs-
plan Abweichungen von der Regelbau-
weise (Zonenplan und Bauordnung) zu, 
wenn im Gegenzug wesentliche Vorzüge  
ausgewiesen werden. Ein wesentlicher 
Vorzug des rechtskräftigen Bebauungs-
plans (2021) ist die ökologisch begrünte 
Dachfläche. Die Anpassung des Bebau-
ungsplans bezweckt eine Neuausrich-
tung dieses wesentlichen Vorzugs von 
einem hauptsächlich ökologischen,  
begrünten Dach zu einem Solardach mit 
partieller Dachbegrünung. Diese Neu-
ausrichtung führt dazu, dass die bisher 
geplante ökologische Dachbegrünung 
reduziert bzw. ein wesentlicher Vorzug 
ersetzt wird.

Gemäss der Verordnung zum kantonalen  
Energiegesetz sind energetische Mass-
nahmen, die über das Gesetz hinausge-
hen, als wesentliche Vorzüge zu werten 
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(§ 13). Für den angepassten Bebauungs-
plan lassen sich folgende wesentliche 
Vorzüge neu ausmachen: 

 – Eine besonders nachhaltige CO2-neu-
trale Energieerzeugung durch eine 
grossflächige PV-Anlage.

 – Eine besonders hohe Deckung des 
Eigenstromverbrauchs durch die 
PV-Anlage von rund 95 Prozent. 

 – Die Pflicht zum Bau der Solaranlagen 
und der verankerte primäre Eigenver-
brauch gehen über die Anforderun-
gen des kantonalen Energiegesetzes 
hinaus.

Trotz der Neuausrichtung auf ein  
Solardach ist weiterhin eine ökologisch 
wertvolle Begrünung auf einer Fläche 
von mind. 30 % vorgeschrieben. Die im 
rechtskräftigen Bebauungsplan ausge-
wiesenen, ebenerdigen ökologischen 
Ausgleichsflächen bleiben bestehen. Da 
die Anpassung des Bebauungsplans keine  
Auswirkung auf die Gebäudevolumen 
hat, bleiben die Abweichungen von der 
Regelbauweise unverändert. Die weiteren  
Vorzüge des rechtskräftigen Bebauungs-
plans bleiben gemäss Planungsbericht 
vom 15. Dezember 2020 bestehen.

Weitere Planungsschritte bei 
einem Ja oder einem Nein

Für den Beschluss der Anpassung des 
ordentlichen Bebauungsplans Allmend 
Hagendorn ist die Zustimmung der  
Chamer Stimmbevölkerung erforderlich. 

Sofern die Vorlage angenommen wird, 
wird das Verfahren der Bebauungs-
plananpassung fortgesetzt. Wird die An-
passung des Bebauungsplans Allmend 
Hagendorn von der Chamer Stimm- 
bevölkerung abgelehnt, wird das Bau-
vorhaben gemäss rechtskräftigem  
Bebauungsplan fortgeführt. 

Stellungnahme 
des Gemeinderates 

Der Gemeinderat ist in Übereinstimmung 
mit den beratenden Kommissionen über-
zeugt, dass die beabsichtigte Bebau-
ungsplananpassung einen grossen  
Beitrag zur Erreichung des gemeindli-
chen Ziels leistet, bis in das Jahr 2050 auf 
Gemeindegebiet «Netto-Null» Treib-
hausgasemissionen zu erreichen. Durch 
die Kombination der Fotovoltaikanlage 
mit einer Begrünung werden zudem 
weiterhin auch wertvolle Lebensräume 
für Flora und Fauna geschaffen. Aus  
diesen Gründen empfiehlt der Gemein-
derat den Stimmberechtigen den Bebau-
ungsplan Allmend Hagendorn anzu-
nehmen.
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Rechtskräftiger ordentlicher Bebauungsplan Allmend Hagendorn  
(Situationsplan bleibt unverändert gültig)
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1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  
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2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 
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1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 
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1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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AA    EEiinnlleeiitteennddee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  
 
11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
 
 
33  

Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 
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1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 
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99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 
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3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  
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2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
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1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
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Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 
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Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
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1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 
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1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
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1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
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1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 
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1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
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Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
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Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 
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Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
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Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 
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1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 
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Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 
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99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 

 
 

FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  

 
 

DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 

 
 

SSoonnddeerrbbaauuvvoorrsscchhrriifftteenn  
 
AA    EEiinnlleeiitteennddee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  
 
11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
 
 
33  

Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 

 
 

HH  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
  
3322    

1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 
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Teiländerung, rechtskräftiger Inhalt ohne Synopse

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 

 
 

FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
gglleeiicchh    

  
2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  

 
 

DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
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Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
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1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 
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1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
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1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 
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1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 
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1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
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Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 
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Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
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Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 
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1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 
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99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  

 
 

DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 

 
 

SSoonnddeerrbbaauuvvoorrsscchhrriifftteenn  
 
AA    EEiinnlleeiitteennddee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  
 
11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
 
 
33  

Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 

 
 

HH  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
  
3322    

1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 

Vom Gemeinderat verabschiedet am:

Der Gemeindepräsident:

Von der Baudirektion vorgeprüft am:

Der Baudirektor:

23. Mai 2024

1. Öffentliche Auflage
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.............................................

Von der Baudirektion des Kantons Zug 
genehmigt am:

Der Baudirektor:

.............................................
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2. Öffentliche Auflage

Publiziert im Amtsblatt am: ........................... 

06. Februar 2024
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Teiländerung, rechtskräftiger Inhalt ohne Synopse

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 

 
 

FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
gglleeiicchh    

  
2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  
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1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
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Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
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1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 
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1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
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Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 
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1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
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Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
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Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 
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1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 
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99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  

 
 

DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
 
 
33  

Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 

 
 

HH  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
  
3322    

1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 

Vom Gemeinderat verabschiedet am:

Der Gemeindepräsident:

Von der Baudirektion vorgeprüft am:

Der Baudirektor:

23. Mai 2024

1. Öffentliche Auflage

An der Urnenabstimmung beschlossen am:

Der Gemeindepräsident:

.............................................

Von der Baudirektion des Kantons Zug 
genehmigt am:

Der Baudirektor:

.............................................

Plan vom 30.01.2024 

2. Öffentliche Auflage

Publiziert im Amtsblatt am: ........................... 

06. Februar 2024

Der Gemeindeschreiber:

Alain BühlmannGeorges Helfenstein

vom 14.06.2024 bis 15.07.2024

.............................................

Planteam S AG : Luzern : Bern : Solothurn
Raumentwicklung : Städtebau : Geoinformation

Georges Helfenstein

.............................................

.............................................

Florian Weber

Florian Weber

.............................................

.............................................

Der Gemeindeschreiber:

.............................................

Alain Bühlmann

Georges Helfenstein

S

B1

G
5

V1

G1

B3

G3

G3

G
5

A1

A2

2

1

3

4

2

1

3

4

B5

G2

B
2

S

siehe Richtprojekt

G1

B4

B
4

G
4

G4

Baumreihe

Dieser Plan entstand aufgrund

von Daten der amtlichen Ver-

messung. Eine visuelle Kontrolle

ergibt, dass die Grenzen dem

Grundbuchplan entsprechen.

Der Nachführungsgeometer:

Geometer und Ingenieure

Rigistrasse 37

6340 Baar

Tel. 041 / 760 33 34

Gätzi AG

17026247

17026248

17026034

17026532

528b

528a

1263a

1293a

1608a

1249a

1609a

1559a

1355b
1355a

1325a

1545a

1542a

899a

1362a

1361a

1329a

1328a

1885a

1985a

1249b

1249d

1249c

259a

1544a

1560a

259a

Hagendorn

Eichweid

983

2011

985

969

1206

2712

1209

2711

2710

2499

2498

2496

2443

2180

1408

655

977

2497

1207

12
08

12
05

30
95

30
96

30
97

2536

2586

2771

2770

2766

2765

2601

1008

2047

973

2975

1757

2162

2196
2197

971

978

2198

2194a

siehe Richtprojekt

ca. 72.50m

674'920.10 / 228'583.60

674'831.60 / 228'428.50

674'964.20 / 228'388.70

675'035.20 / 228'517.90

20.00

12
.0

0

2 10 200 50m

Wuhrgrabenböschung:
Bestehende neu 
gepflanzte
Wildhecke mit 
einheimischen
Gehölzen

PRODUKTIONS- UND LAGERHALLE

19
2.

20

2.40

10.58

4.50

117.30

59.40

18.50

6.25

49
.7

3

2.
40

7.
90

2.
40

1.
60

19
2.

20

7.
90

2.
40

4.
48

19
8.

55

7.
90

V
2

G
6

 2
3

 3
0

 3
1

 3
8

70
   

P
P

 5
0 

S
tk

.

K
O

P
FB

A
U

3.
55

V3

Frauentalstrasse

F
lu

rs
tr
a
ss

e

V3

B3

V1

B4

B
2

B4

B
4

G
4

G4

B3

G4

Dach 408.95 M.ü.M.

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Frauentalstrasse

Erweiterung Produktion / Lager

Dach 413.65 M.ü.M. = 
+17.55

±0.00 = 396.10

-11.00

418.10 M.ü.M. = ca. +22.00

8.15

Frauentalstrasse

Bestand Produktion / LagerErweiterung Produktion / Lager Erweiterung Untergeschoss

-11.00

405.30 M.ü.M.

G
re

nz
e

-1.23

-11.00

67
3.15

43

3.15

90

6.00

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Bestand Produktion / Lager

Abbruch best. Hallen

405.30 M.ü.M.

-5.45

1.OG

2.OG

EG

Erweiterung Produktion / Lager

Flurstrasse

1.OG

413.65 M.ü.M. = ca. +17.55

UG

Erweiterung Büro

-1.23

10.48

6.90

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

±0.00 = 396.10

1.OG

2.OG

Erweiterung Produktion / Lager

FlurstrasseEG

+408.95

EG ZWG

-1.23

UG

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

2.87

6.05

11.00

-11.00

±0.00 = 396.10

405.30 M.ü.M.

2.87

6.05

11.00

±0.00 = 396.10

-11.00

8.15

Erweiterung Büro

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

10.48

6.90

3.55

67
3.15

43

3.15

90

6.00

±0.00 = 396.10

±0.00 = 396.10

1

2

3

4

Dach 408.95 M.ü.M.

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Frauentalstrasse

Erweiterung Produktion / Lager

Dach 413.65 M.ü.M. = 
+17.55

±0.00 = 396.10

-11.00

418.10 M.ü.M. = ca. +22.00

8.15

Frauentalstrasse

Bestand Produktion / LagerErweiterung Produktion / Lager Erweiterung Untergeschoss

-11.00

405.30 M.ü.M.

G
re

nz
e

-1.23

-11.00

67
3.15

43

3.15

90

6.00

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Bestand Produktion / Lager

Abbruch best. Hallen

405.30 M.ü.M.

-5.45

1.OG

2.OG

EG

Erweiterung Produktion / Lager

Flurstrasse

1.OG

413.65 M.ü.M. = ca. +17.55

UG

Erweiterung Büro

-1.23

10.48

6.90

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

±0.00 = 396.10

1.OG

2.OG

Erweiterung Produktion / Lager

FlurstrasseEG

+408.95

EG ZWG

-1.23

UG

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

2.87

6.05

11.00

-11.00

±0.00 = 396.10

405.30 M.ü.M.

2.87

6.05

11.00

±0.00 = 396.10

-11.00

8.15

Erweiterung Büro

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

10.48

6.90

3.55

67
3.15

43

3.15

90

6.00

±0.00 = 396.10

±0.00 = 396.10

1

2

3

4

Dach 408.95 M.ü.M.

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Frauentalstrasse

Erweiterung Produktion / Lager

Dach 413.65 M.ü.M. = 
+17.55

±0.00 = 396.10

-11.00

418.10 M.ü.M. = ca. +22.00

8.15

Frauentalstrasse

Bestand Produktion / LagerErweiterung Produktion / Lager Erweiterung Untergeschoss

-11.00

405.30 M.ü.M.

G
re

nz
e

-1.23

-11.00

67
3.15

43

3.15

90

6.00

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Bestand Produktion / Lager

Abbruch best. Hallen

405.30 M.ü.M.

-5.45

1.OG

2.OG

EG

Erweiterung Produktion / Lager

Flurstrasse

1.OG

413.65 M.ü.M. = ca. +17.55

UG

Erweiterung Büro

-1.23

10.48

6.90

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

±0.00 = 396.10

1.OG

2.OG

Erweiterung Produktion / Lager

FlurstrasseEG

+408.95

EG ZWG

-1.23

UG

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

2.87

6.05

11.00

-11.00

±0.00 = 396.10

405.30 M.ü.M.

2.87

6.05

11.00

±0.00 = 396.10

-11.00

8.15

Erweiterung Büro

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

10.48

6.90

3.55

67
3.15

43

3.15

90

6.00

±0.00 = 396.10

±0.00 = 396.10

1

2

3

4

Dach 408.95 M.ü.M.

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Frauentalstrasse

Erweiterung Produktion / Lager

Dach 413.65 M.ü.M. = 
+17.55

±0.00 = 396.10

-11.00

418.10 M.ü.M. = ca. +22.00

8.15

Frauentalstrasse

Bestand Produktion / LagerErweiterung Produktion / Lager Erweiterung Untergeschoss

-11.00

405.30 M.ü.M.

G
re

nz
e

-1.23

-11.00

67
3.15

43

3.15

90

6.00

65

2.15

6.60

2.15

6.00

11.00

Bestand Produktion / Lager

Abbruch best. Hallen

405.30 M.ü.M.

-5.45

1.OG

2.OG

EG

Erweiterung Produktion / Lager

Flurstrasse

1.OG

413.65 M.ü.M. = ca. +17.55

UG

Erweiterung Büro

-1.23

10.48

6.90

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

±0.00 = 396.10

1.OG

2.OG

Erweiterung Produktion / Lager

FlurstrasseEG

+408.95

EG ZWG

-1.23

UG

410.40 M.ü.M. = ca. +14.30

2.87

6.05

11.00

-11.00

±0.00 = 396.10

405.30 M.ü.M.

2.87

6.05

11.00

±0.00 = 396.10

-11.00

8.15

Erweiterung Büro

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

Max. Höhe Hecke 401.10 = +5.00

10.48

6.90

3.55

67
3.15

43

3.15

90

6.00

±0.00 = 396.10

±0.00 = 396.10

1

2

3

4

1

2 4

3

Schnitte Richtprojekt orientierend 
M1:1000

bestehende Gebäude

abzubrechende Gebäude

neue Gebäude

B1 A2

B1 A1 A2

A1 S

B1 B5
1
2
1
g

Hueb

1755

2775

2774

967

Verkehrsbereich V1

Verkehrsbereich V2

V1

V2

Erschliessung

Grünbereich G1

Grünbereich G2

G1

G2

Grünbereiche

Grünbereich G3 G3

Grünbereich G3 G4Grünbereich G4

Grünbereich G5 G5

Baubereich A1

Baubereich B2

Baubereich B1

Baubereiche A2

A1

A2 

B1

B2

Baubereich B3 B3

Baubereiche

Genehmigungsinhalt

Baubereich B4 B4

Baubereich B5

Baubereiche A1 - Option Erweiterung

Bebauungsplangebiet

Baumgruppen (Lage und Anzahl wegleitend)

Offene Wasserflächen

Orientierender Inhalt

Siedlungsbegrenzungslinie gemäss 
kantonalem Richtplan

Grünbereich G6 G6

Ein- / Ausfahrt Areal

Ein- / Ausfahrt Einstellhalle 

B5 

Baubereiche U U

Verkehrsbereich V3 V3

Baubereiche S S

Publiziert im Amtsblatt am: ........................... 

Gemeinde Cham

Bebauungsplan 1:1000

Allmend Hagendorn

Parzellen  971, 973, 978, 1205, 2047, 2196, 2197, 2198, 2496, 2497, 2498, 2499, 

3095, 3096, 3097

Kanton Zug

30.01.2024 I mla, fst cha_bptzp_hagendorn.vwx

Teiländerung, rechtskräftiger Inhalt ohne Synopse

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 

 
 

FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
gglleeiicchh    

  
2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach. 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner Fenster AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf 
der Baumgartner Fenster AG und der Unabhängigkeit von 
nicht erneuerbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
 
 

    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  

 
 

DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 

 

2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 

 

3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 

 

4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 

 
 

99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 

 
 

2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 

 

2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 

 

3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

 
1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 

 
 

FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
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2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 

 
 

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende Flachdach dient einer nach-
haltigen Energieproduktion durch eine Photovoltaikanlage 
sowie einer partiellen, ökologisch hochwertigen Dachbegrü-
nung. Die Dachbegrünung erstreckt sich über mindestens 
30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 

 
 

SSoonnddeerrbbaauuvvoorrsscchhrriifftteenn  
 
AA    EEiinnlleeiitteennddee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  
 
11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. Er verankert eine nachhaltige Enerigeproduktion ver-
bindlich und schafft die Grundlagen für ökologische Aus-
gleichsmassnahmen. 
 
 
33  

Nachfolgende Dokumente haben bei der Auslegung der 
Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 

 
 

HH  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
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1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 

 
 
3333    

Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
 
 
3344    

Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 
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1. Rechtskräftiger Bebauungsplan

Der rechtskräftige Bebauungsplan All- 
mend Hagendorn stellt die planungs-
rechtliche Grundlage für die langfristige 
Entwicklung der Fensterfabrik G. Baum-
gartner AG dar. Mit dem Richtprojekt 
Architektur vom 14. Januar 2020 soll 
eine hohe räumliche und ökologische 
Qualität gewährleistet werden und die 
Verträglichkeit des Betriebs für die 
Nachbarschaft optimiert werden. Im 
Modell ist ersichtlich, welche Erweite-
rungsbauten vorgesehen sind (grün ein-
gefärbt). Die vorliegende Bebauungs-
plananpassung ändert nichts an den 
Gebäudevolumen. Die Baubewilligun-
gen für die Mehrheit dieser Gebäude 

liegen vor, einige Gebäude sind bereits 
im Bau.

Weiter sichert der rechtskräftige Bebau-
ungsplan die Umgebungsgestaltung. Nebst 
den ökologischen Aufwertungen gegen-
über der Landwirtschaftszone (Renaturie-
rung Wuhrgraben und Retentionsmulden) 
und der Begrünung entlang der Flur- 
strasse, ist im Richtprojekt Umgebung /  
ökologischer Ausgleich vom 14.  Januar 
2020 auf der Dachfläche der Produktions-
halle eine ökologisch wertvolle Feucht- 
wiese vorgesehen. Letztere Vorschrift des  
Bebauungsplans soll mit der vorliegenden 
Anpassung überarbeitet werden.

Modell Richtprojekt vom 14.01.2020, (grün = neue Gebäude gemäss Bebauungsplan 
vom 20. April 2021), Graber & Steiger Architekten
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Ausschnitt Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich vom 14.01.2020,  
Koepfli Partner Landschaftsarchitekten. Der blaue Perimeter zeigt, wo die 
beabsichtigte PV-Anlage in Kombination mit Begrünung realisiert werden soll.
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2. Inhalte der Bebauungsplananpassung

Der rechtsverbindliche Teil eines Bebau-
ungsplans besteht aus einem Situations-
plan und Sonderbauvorschriften. Um die 
Qualität des überarbeiteten Richtprojekts 
sicherzustellen, sind vereinzelte Anpas-
sungen an den Sonderbauvorschriften 
nötig (siehe Anhang). Der Situationsplan 
wird unverändert beibehalten (S. 8ff.).

Das Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich vom 14. Januar 2020 
ist neu für die Baubereiche B1 / B2 / B3 
nicht mehr gültig (siehe S. 11). Zusätz-
lich ist dafür das Richtprojekt Solardach 
mit Dachbegrünung vom 12.  Januar 
2024 und der Nachweis zum Energiebe-
darf vom 11. Januar 2024 wegleitend. 
Für die Dachflächen der Baufelder  

B1 / B2 / B3 ist neu vorgeschrieben, dass 
diese für die nachhaltige Energiepro-
duktion durch eine Fotovoltaikanlage 
sowie eine partielle, ökologisch hoch-
wertige Dachbegrünung zu nutzen ist. 
Der begrünte Anteil hat gemäss Vor-
schriften 30 Prozent der Fläche zu be-
tragen. Die gewonnene Energie hat in 
erster Linie die Ziele der Energiestrate-
gie der G. Baumgartner AG zu unter-
stützen und dient prioritär zur Deckung 
des Eigenbedarfs. Für die landschaftli-
che Einbettung dürfen die Panels nur 
zwischen den Oblichtern aufgestän-
dert werden (siehe Kapitel 3 «Inhalte 
des Richtprojekts»). Die Anpassungen 
an den Sonderbauvorschriften sind im 
Anhang abgebildet.

3. Inhalte des Richtprojekts
Das Richtprojekt Architektur vom  
14. Januar 2020 bleibt unverändert gültig.  
Das Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich vom 14. Januar 2020 
bleibt mit Ausnahme der Bestimmun-
gen zu den Baufeldern B1 / B2 / B3 beste-
hen. Für die Dachgestaltung dieser drei 
Baufelder gilt neu das Richtprojekt  
Solardach mit Dachbegrünung vom  
12. Januar 2024 (siehe S. 13-14). Dieses 
Richtprojekt gibt Auskunft zur Qualität 
und Dimension der begrünten Flächen 
sowie zur Dimension und Ausrichtung 
der Fotovoltaikanlage.

Die Ausrichtung der Fotovoltaikanlage 
gewährleistet einen hohen Wirkungs-
grad unter Wahrung der landschaftli-
chen Einbettung der Anlage. Entlang 
dem Dachrand sind die Panels A-förmig 
aufgestellt, womit diese erdgeschossig 
nicht einsehbar sind. Zwischen den Ob-
lichtern, die Tageslicht in die Fabrik füh-
ren, werden die Panels V-förmig aufge-
ständert, womit eine effiziente Energie-
erzeugung sichergestellt werden kann. 
Die bestehenden Panels auf den Oblich-
tern werden tiefer montiert und mit ei-
nem vertikalen Modul ergänzt. 
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Panels entlang Dachrand, A-förmig, Ausschnitt Richtprojekt Solardach  
mit Dachbegrünung vom 12.01.2024, Alex Gemperle AG

Panels zwischen Oblichtern, V-förmig, Ausschnitt Richtprojekt Solardach  
mit Dachbegrünung vom 12.01.2024, Alex Gemperle AG

Panels auf Oblichtern (gelb = Abbruch, rot = neu), Ausschnitt Richtprojekt Solardach  
mit Dachbegrünung vom 12.01.2024, Alex Gemperle AG
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Schemaschnitt Vernetzungskorridor, Koepfli Partner Landschaftsarchitekten 

Schemaschnitt Randstreifen entlang Oblichter, Koepfli Partner Landschaftsarchitekten

Die begrünten Flächen auf mindestens 30 
Prozent der Dachfläche bieten dank einer 
differenzierten Ausgestaltung (Struktur- 
elemente und Substrathöhe) verschiedene 
Lebensräume für Flora und Fauna. Die 
Kiesflächen unter den Panels bieten  
Lebensraum für kurzlebige Pflanzen und 
schattige Rückzugsorte für Insekten. Die 

Substrathöhe ist dabei abgestimmt auf die 
Aufständerung der Panels. Eine weitere  
wichtige Funktion der Dachfläche ist der 
Regenwasserrückhalt. Aufgrund der 
Leichtbauweise ist der Maximallast des 
Dachs besondere Beachtung zu schenken. 
Für den Regenwasserrückhalt sind die 
Kiesflächen unter den Panels vorgesehen.
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4. Gemeindliches Planungsverfahren

Gesuch um Anpassung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans
Im Juli 2023 wurde von der Grundeigen-
tümerschaft der Parzellen des Bebau-
ungsplanperimeters Allmend Hagendorn  
eine Anpassung des rechtskräftigen Be-
bauungsplans beantragt. Der Gemein-
derat hat dem Gesuch am 5. September 
2023 zugestimmt. 

Erarbeitung des Richtprojektes 
und der Bebauungsplananpassung
Als Grundlage für die Festlegungen im 
Bebauungsplan erarbeitete die Grund- 
eigentümerschaft ein Richtprojekt über 
die beabsichtigte Fotovoltaikanlage in 
Kombination mit der Dachbegrünung. 
Da der Bebauungsplanperimeter an 
Landwirtschaftsgebiet grenzt, das Teil 
einer Landschaftsschutzzone sowie im 
Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN) erfasst ist, wur-
den die Projektabsichten frühzeitig der 
kantonalen Natur- und Landschafts-
schutzkommission (NLK) eingereicht. Die 
Kommission kam zum Schluss, dass die  
Eingliederung in die Landschaft durch 
die Fotovoltaikanlage nicht geschmälert 
wird, da die Einsehbarkeit der Fotovol-
taikpanels minimal ist. Eine erneute  
Beurteilung durch die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission 
(ENHK) war gemäss NLK nicht mehr nö-
tig. Die kommunale Baukommission 
wurde über das angepasste Richtprojekt 
informiert. 

Die kommunale Planungskommission 
befasste sich am 22. Januar 2024 mit der 
Bebauungsplananpassung und empfahl 
dem Gemeinderat die Freigabe zur  
kantonalen Vorprüfung. 

Kantonale Vorprüfung
Am 6. Februar 2024 folgte der Gemeinde- 
rat Cham der Empfehlung der Planungs-
kommission und gab das Bebauungs-
plandossier für die kantonale Vorprü-
fung frei. Mit Datum vom 23. Mai 2024 
traf der Vorprüfungsbericht des Kantons 
bei der Einwohnergemeinde Cham ein. 
Darin wurde durch die kantonalen Fach-
stellen ein Vorbehalt formuliert. Dieser 
forderte, dass die Ausführung der  
wesentlichen Vorzüge im Planungs- 
bericht zu präzisieren ist. Dieser Vorbe-
halt wurde entsprechend umgesetzt. 
Der Vorprüfungsbericht war Teil der  
anschliessenden ersten öffentlichen  
Auflage. 

Öffentliche Auflage 
und Einwendungen
Vom 14. Juni bis am 15. Juli 2024 wurde 
das Planungsdossier zur Anpassung des 
Bebauungsplans Allmend Hagendorn in 
der Einwohnergemeinde Cham öffent-
lich aufgelegt. Die Auflage war im Amts-
blatt vom 13. und 20. Juni 2024 publi-
ziert. Während der dreissigtägigen  
Auflagefrist gingen bei der Einwohner-
gemeinde Cham keine Einwendungen 
zum Planungsdossier ein.
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5. Einfluss für das Siedlungs- und  
Landschaftsbild
Der rechtskräftige Bebauungsplan 
schafft die planungsrechtliche Grundlage  
für den nötigen Weiterentwicklungs-
spielraum des bestehenden Produktions-
betriebs. Mit dem rechtskräftigen  
Bebauungsplan wird die landschaftliche 
Einbettung mit der geschosshohen  
Hecke und den ökologischen Aufwer-
tungen gegenüber der Landschafts-
schutzzone sichergestellt. Die mit der 
vorliegenden Bebauungsplananpassung 

beabsichtigte Fotovoltaikanlage trägt 
der Nähe zur Landschaft mit einer diffe-
renzierten Aufständerung der Panels 
ebenfalls Rechnung, wodurch keine 
Schmälerung der landschaftlichen Ein-
bettung resultiert. Mit der grossflächigen  
Fotovoltaikanlage kann die Fensterfabrik 
rund 95 Prozent des Energieeigenbedarfs 
decken und leistet damit einen grossen 
Beitrag zur nachhaltigen Energie- 
gewinnung.

6. Was geschieht bei einem Ja und was 
bei einem Nein?

Für den Beschluss des angepassten  
Bebauungsplans Allmend Hagendorn ist 
die Zustimmung der Chamer Stimm- 
bevölkerung erforderlich. Bei Annahme 
der Vorlage wird das Bebauungsplan- 
verfahren fortgesetzt. Folgende Schritte 
sind vorgesehen:

1. Der Beschluss wird während 20 Tagen  
öffentlich aufgelegt. Es besteht eine 
Beschwerdemöglichkeit beim Regie-
rungsrat.

2. Der Gemeinderat reicht den Bebau-
ungsplan dem Regierungsrat zur Ge-
nehmigung ein.

3.  Der Regierungsrat genehmigt den 

Bebauungsplan. Es besteht eine  
Beschwerdemöglichkeit für Legiti-
mierte beim Verwaltungsgericht.

Wird der Bebauungsplan Allmend Hagen- 
dorn rechtskräftig, so bildet dieser die 
Grundlage für die Behandlung allfälliger 
Baugesuche beziehungsweise für die Er-
teilung von Baubewilligungen im betrof-
fenen Perimeter. 

Wird der Bebauungsplan Allmend Hagen-
dorn von der Chamer Stimmbevölkerung 
abgelehnt, gilt für das Bauvorhaben wei-
terhin der rechtskräftige Bebauungsplan 
Allmend Hagendorn vom 20. April 2021.
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7. Stellungnahme des Gemeinderates
Der Gemeinderat ist in Übereinstim-
mung mit den beratenden Kommissio-
nen überzeugt, dass der vorliegende 
angepasste Bebauungsplan respektive 
das Richtprojekt eine gute Grundlage für 
die Weiterentwicklung des Produktions-
betriebs in Hagendorn ist. Mit der Reali-
sierung einer Fotovoltaikanlage auf dem 
grossflächigen Dach kann diese bereits 
bebaute Landfläche optimal für die Ener-
giegewinnung genutzt werden. Das Pro-
jekt leistet damit einen wesentlichen 
Beitrag zur gemeindlichen Zielsetzung, 
bis ins Jahr 2050 auf dem Gemeindege-

biet «Netto-Null» Treibhausgasemissio-
nen zu erreichen. 

Da nach wie vor ein Teil der Dachfläche 
begrünt werden soll, bleibt auch wert-
voller Lebensraum für Flora und Fauna 
erhalten.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)  
hatte Gelegenheit, sich die Vorlage erläu-
tern zu lassen. Da die Bebauungsplanan-
passung keine direkten finanzpolitischen 
Auswirkungen auf die Gemeinde hat, ver-
zichtet die RPK auf eine Stellungnahme.
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8. Entscheidungswege
Datum Gremium Beschluss

Juli 2023 Eigentümerschaft Antrag Bebauungsplan

5. September 2023 Gemeinderat Eintreten auf Antrag

16. Oktober 2023 Kant. Natur- und Land- 
schaftsschutzkommission

Stellungnahme Richtprojekt

22. Januar 2024 Planungskommission Empfehlung Bebauungsplan zur Freigabe  
zur kantonalen Vorprüfung

6. Februar 2024 Gemeinderat Freigabe zur kantonalen Vorprüfung

23. Mai 2024 Amt für Raum  
und Verkehr

Vorprüfungsbericht

11. Juni 2024 Gemeinderat Freigabe für 1. öffentliche Auflage

14. Juni – 15. Juli 2024 Souverän 1. öffentliche Auflage

13. August 2024 Gemeinderat 1. Lesung Abstimmungsvorlage

27. August 2024 Gemeinderat 2. Lesung Abstimmungsvorlage

24. November 2024 Souverän Urnenabstimmung

Dossier zum Bebauungsplan

Aktenauflage
Das Dossier zum Bebauungsplan kann 
bis zum Abstimmungsdatum in der  
Aktenauflage der Abteilung Planung 
und Hochbau am Dorfplatz 6 sowie auf 
der Website der Gemeinde Cham einge-
sehen werden.

JA Der Gemeinderat empfiehlt in Übereinstimmung 
mit den beratenden Kommissionen den 
Stimmberechtigten ein «Ja» zur Anpassung des   

   ordentlichen Bebauungsplans Allmend Hagendorn.
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9. Anhang
Sonderbauvorschriften

 
 

SSoonnddeerrbbaauuvvoorrsscchhrriifftteenn  
Anpassungen vom 12. Januar 2024 

 
AA    EEiinnlleeiitteennddee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  
 
11  

Die Vorschriften gelten für den im Bebauungsplan begrenz-
ten Perimeter. 
 
 
22  

Der Bebauungsplan Allmend Hagendorn legt die wesentli-
chen Randbedingungen für eine geordnete Bauentwicklung 
nach einheitlichem Konzept fest und ordnet die möglichen 
Nutzungen innerhalb der Baubereiche und in der Umge-
bung. 
  
  
33  

Die Richtprojekte Nachfolgende Dokumente haben bei der 
Auslegung der Vorschriften wegleitenden Charakter: 

a. Richtprojekt Architektur 
b. Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich mit 

Ausnahme des Baubereichs B1/B2/B3 
c. Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung 
d. Nachweis Enegiebedarf Baumgartner Fenster AG 

 
 
44  

Soweit dieser Bebauungsplan keine abweichenden Bestim-
mungen enthält, gilt die Bauordnung. Der Gemeinderat kann 
kleinere Abweichungen zum Bebauungsplan bewilligen. 
 
 
BB    BBaauubbeerreeiicchhee  
  
55  

Die max. Höhe gemäss Arbeitszone A wird mit diesem Be-
bauungsplan aufgehoben und durch Höhenkoten (in 
m.ü.M.) ersetzt.  
 
 
66  

Hochbauten sind ausschliesslich in den Baubereichen A und 
B zulässig. 
  
  
77  

1 Die Baubereiche A umfassen bestehende Wohn-, Produk-
tions-, Lager- und Bürobauten sowie deren Rückbau und 
Aufstockung. 

Geltungsbereich, Abgrenzung 

Zweckbestimmungen 

Richtprojekte 

Kleinere Abweichungen 

Höhenkoten 

Hochbauten 

Baubereiche A 
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2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen, sowie im Baubereich A2 höchstens 4 Wohnungen 
für Betriebspersonal, soweit dessen Anwesenheit aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist.  
 
3 Bauliche Veränderungen sind zulässig bis zu einer Gebäu-
dehöhe von: 
A1 OK-Dach: 414.50 m.ü.M.  
A2 OK-Dach: 411.00 m.ü.M. 
 
4 Der «Baubereich A1 – Option Erweiterung» kann überbaut 
werden, wenn die Grundeigentümerschaft der Parzelle Nr. 
973 einem entsprechenden Baugesuch zustimmt. Aus-
serhalb der Parzelle Nr. 973 kann diese Zone bis zur Neube-
bauung wie folgt genutzt werden: 

- Untergeschoss-Nutzung  
- Nutzung als Verkehrsfläche mit guter gestalteri-

scher Abgrenzung gegenüber Parzelle Nr. 973 
(Frauentalstrasse 7). 

 
 
88  

1 Die Baubereiche B dienen dem Betrieb und der Erweiterung 
der Produktions- und Lagerräume, die mit den Baubereichen 
A eine betriebliche Einheit bilden. 
 
2 Zulässige Nutzungen: Büro-, Produktions- und Lagernut-
zungen 
 
3 B1: Geschlossene Produktions- und Lagergebäude 
OK-Dach: max. 405.50 m.ü.M. 
OK-Dachoblichter: OK Dach + 1.50 m. 
 
4 B2: Verladerampen 
 
5 B1 / B2 / B3: Das auskragende, extensiv begrünte Flachdach 
(mit Lichtbändern) dient dem hochwertigen ökologischen 
Ausgleich im Sinne der SIA-Norm 312. Für den Aufbau der 
Bepflanzung des Flachdachs ist das Richtprojekt wegleitend 
Flachdach dient einer nachhaltigen Energieproduktion durch 
eine Photovoltaikanlage sowie einer partiellen, ökologisch 
hochwertigen Dachbegrünung. Die Dachbegrünung er-
streckt sich über mindestens 30% der nutzbaren Dachfläche. 
Für den Aufbau des Flachdachs und der Dachbegrünung ist 
das Richtprojekt Solardach mit Dachbegrünung wegleitend. 
Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ein detaillier-
tes Pflanzkonzept zu bewilligen. Die Bereiche B2 / B3 sind 
dem Verkehrsbereich V1 überlagert. 
 
6 B4: Heckenartige Vegetationswand. 
OK-Wand: max. 401.40 m.ü.M. 
Für die Bepflanzung und die Erarbeitung des Umgebungs-
plans (Pt. 28) sind die im Richtprojekt Umgebung / ökologi-
scher Ausgleich eingetragenen Pflanzenarten wegleitend. 
 
7 B5: Überdeckte Fläche V1. OK Dach: max. 401.40 m.ü.M. 
 
 

Baubereiche B 
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99  

1 Innerhalb des Baubereichs S können technisch bedingte Si-
los, Kamine, Rauchgasfilter und weitere Filteranlagen erstellt 
werden. Lage und Anzahl sind nicht bestimmt; die Anlagen 
sind gut in die Dachgestaltung einzufügen. 
OK Silos: max. 418.10 m.ü.M.  
 
2 Mehrhöhen für technische Aufbauten (z.B. Kamine, Rauch-
gasfilter) sind im Rahmen von § 45 Abs. 2 Bauordnung zu-
lässig. 
 
 
1100    

1 Innerhalb des im Situationsplan 1:500 dargestellten Baube-
reichs U sind Untergeschosse zulässig. 
 
2 Untergeschosse im Baubereich B3 sind nur soweit zulässig, 
wie dies aufgrund des geologischen Gutachtens zum Schutz 
des Grundwassers (gemäss Gutachten) möglich ist.  
 
 
1111   

Folgende Anlagen dürfen auf den Dächern der Baubereiche 
A und B angebracht werden, wenn diese technisch notwen-
dig sind und sie sich gut in die Dachgestaltung einfügen (§ 
45 Abs. 2 Bauordnung): 

- Anlagen der Haustechnik 
- feuerpolizeilich erforderliche Bauten und Anlagen 
- Photovoltaik- und Kollektoranlagen 

 
 
1122   

Abgänge, Rampen, Treppenanlagen, Fluchtwege sowie 
Lichtschächte sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig; 
davon ausgenommen sind die Grünbereiche G1 und G2. 
 
 
1133  

1 Gegenüber der Bauordnung der Gemeinde Cham werden 
folgende Ausnahmen bewilligt: 

- Baumassenziffer: max. 6,9 (statt max. 6,0) 
- Freiflächenziffer mind. 0,28 (statt mind. 0,30). 

 
2 Die Grünflächenziffer gemäss IVHB (Ziff. 8.5) beträgt min-
destens 0,28. 
 
 
  

Baubereich S 

Baubereich U 

Dachaufbauten 

Ausnahmen von den 
Baubereichen 

Abweichungen von der 
Bauordnung 
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CC  GGrrüünnbbeerreeiicchhee  
  
1144  

1 Die Grünbereiche G1 – G3 entsprechen der "Schutzzone 
Allmend Hagendorn" gemäss 32a der Bauordnung; sie sind 
generell von Hochbauten freizuhalten.  
 
2 Für die Gestaltung und Bepflanzung der Grünbereiche ist 
das Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich weg-
leitend.  
 
 
1155  

1 Der Grünbereich G1 dient als Freihaltegebiet zwischen Sied-
lung und Wald (Waldsaum). 
 
2 Lager-, Abstell-, Parkierungs- und Verkehrsnutzungen sind 
untersagt.  
 
 
1166  

Es gelten die Bestimmungen für den Grünbereich G1; die 
Nutzung als Erschliessungsdurchfahrt, zusammen mit dem 
Verkehrsbereichs V1, ist gestattet. 
  
  
1177 

Der Grünbereich G3 wird als extensives landwirtschaftliches 
Wiesland genutzt. Intensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(wie z.B. Ackerbau, Intensivkulturen) sowie Bauten und Anla-
gen sind nicht zulässig. Es sind standortgerechte Gross-
bäume zu pflanzen (Wuhrgraben Öffnung: siehe Pt. 30). 
 
 
1188   

Die Grünstreifen G4 entlang der Hecke B4 dienen als befahr-
barer Schotterrasen für den maschinellen Unterhalt der He-
cke. 
 
 
1199 

Die Grünbereiche G5 dienen als Retentionsanlagen (Flach-
wasserbecken) (Plandarstellung schematisch). 
 
 
2200  

Der Grünbereich G6 dient der Gestaltung eines attraktiven 
Eingangsbereichs zum Betrieb. Er ist frei von Verkehrs- und 
Parkierungsanlagen. 
 
 
 
    

Grünbereiche 

Grünbereich G1 

Grünbereich G2 

Grünbereich G3  

Grünbereich G4 

Grünbereich G5 

Grünbereich G6 
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DD  VVeerrkkeehhrrssbbeerreeiicchhee  
 
2211  

1 Der Verkehrsbereich V1 dient dem Betrieb als Verkehrsflä-
che. 
 
2 Zulässig sind Lager, Entsorgungsanlagen, Container sowie 
An- und Auslieferungen.  
 
3 Für den Verkehrsbereich V1 entlang des Baubereichs B gilt 
eine Fahrbahnkote von max. 394.80 m.ü.M. 
 
 
2222  

Gemischt genutzter Vorplatzbereich für Erschliessung, Par-
kierung, ergänzt mit Grünelementen gemäss Richtprojekt 
Umgebung / ökologischer Ausgleich. 
 
 
2233  

Der Verkehrsbereich V3 sichert entlang der Frauentalstrasse 
die Trasse für eine Wanderwegverbindung. 
 
 
 
EE  PPaarrkkiieerruunngg  
  
2244    

1 Es sind max. 445 Autoparkplätze zulässig. Darin einge-
rechnet sind Parkplätze für Besuchende, Angestellte und 
Subunternehmen sowie für Aussendienst- und Servicefahr-
zeuge. 
 
2 Für die auf dem Areal Angestellten sind max. 320 Auto-
parkplätze zulässig. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts 
(siehe Pt. 27) wird das Verhältnis Parkplätze-Angestellte von 
anfänglich 80% bei den folgenden Bewilligungen kontinu-
ierlich gesenkt, bis es im Jahr 2035 noch 75% und im Jahr 
2050 noch 70% beträgt. 
 
3 Die Zahl der bewilligungsfähigen Parkplätze wird auf-
grund der Anzahl Angestellter (Vollzeit-Äquivalente) sowie 
der Anzahl betriebsnotwendiger Aussendienst- und Ser-
vicefahrzeuge durch die Gemeinde festgelegt. Dazu wer-
den die massgebenden Zahlen der Gemeinde jährlich aus-
gewiesen. 
 
4 Die erdgeschossigen Parkplätze sind von Beginn an voll-
ständig anzurechnen. Die jeweils nicht als Parkplätze bewil-
ligungsfähigen Flächen im Untergeschoss sind baulich von 
den nutzbaren Parkflächen zu trennen. 
 
  

Verkehrsbereich V1 

Verkehrsbereich V2 

Verkehrsbereich V3 

Anzahl Autoparkplätze 
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2255  

1 Entlang der Flurstrasse sind max. 20 Parkplätze zulässig. 
 
2 Alle übrigen Parkplätze liegen innerhalb der Verkehrs- 
und Baubereiche. 
 
3 Die Parkplätze für die Angestellten liegen ausschliesslich 
im Untergeschoss. 
 
 
2266  

1 Die Zu- und Wegfahrt zur Einstellhalle erfolgt über den 
Verkehrsbereich V1, südlich der Baubereiche A und B. 
 
2 Die Ausfahrt der Liegenschaft Parzelle Nr. 973 (Frauen-
talstrasse 7) erfolgt auf die Frauentalstrasse. Bei einer Neu-
bebauung des Baubereichs «A1 – Optionale Erweiterung» 
wird die Ausfahrt in die Frauentalstrasse aufgehoben. 
 
 
2277 

1 Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren ist in Anlehnung 
an § 9 des Parkplatzreglements der Gemeinde Cham ein Mo-
bilitätsmanagementkonzept vorzulegen resp. zu aktualisie-
ren. 
 
2 Es sind mindestens 140, grossmehrheitlich gedeckte Stell-
plätze für Zweiradfahrzeuge (Velos, Motos) zu erstellen. Die 
Standorte werden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren 
für Angestellte und Besucher an nutzerfreundlichen Orten 
mit Auflademöglichkeiten für E-Bikes festgelegt. 
  
  
  
    

Lage der Autopark-
plätze 

Zu- und Wegfahrt 

Mobilitätskonzept und 
Zweiradfahrzeuge 
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FF  RRiicchhttpprroojjeekktt  UUmmggeebbuunngg  //  öökkoollooggiisscchheerr  AAuuss--
gglleeiicchh    

  
2288  

1 Dem Bebauungsplan liegt das Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich bei. Das Richtprojekt hat, mit Aus-
nahme des Baubereichs B1/B2/B3, wegleitende Bedeutung. 
Es ist im Rahmen der Baugesuche zu konkretisieren und zeit-
gleich zusammen mit den einzelnen Bauetappen umzuset-
zen. Spätestens zwei Jahre nach Abnahme einer Bauetappe 
muss die Umsetzung des Richtprojekts Umgebung / ökolo-
gischer Ausgleich abgeschlossen oder die nächste Baue-
tappe begonnen sein, welche das entsprechende Areal 
ebenfalls als Installationsplatz benötigt. 
 
2 Das Richtprojekt legt für die Grünbereiche G und den Bau-
bereich B4 (Hecke) die Bepflanzung mit standortgerechten 
Grossbäumen fest und benennt die Anforderungen gemäss 
Pt. 8 Abs. 6 sowie Pte. 11 – 20.  
 
3 Im Richtprojekt Umgebung / ökologischer Ausgleich sind 
auch die erforderlichen Massnahmen betreffend den ökolo-
gischen Ausgleich festgelegt.   
 
4 Für die Grünräume und Bepflanzungen gemäss Richtpro-
jekt Umgebung / ökologischer Ausgleich ist zusammen mit 
einer Baueingabe ein Pflegekonzept einzureichen. 
 
 
2299   

1 Die Massnahmen betreffend den hochwertigen ökologi-
schen Ausgleich werden im Grünbereich G3, mit der Vege-
tationswand B4, sowie zu Teilen auf der Dachfläche B1 reali-
siert.  
 
2 Baubewilligungen für bauliche Veränderungen im Bebau-
ungsplanperimeter sind erst zulässig, wenn die Umsetzung 
des ökologischen Ausgleichs zeitlich und finanziell geregelt 
und gesichert sind. 
 
 
3300   

1 Im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmassnahmen wird 
der an den Gestaltungsplanperimeter angrenzende Teil des 
eingedolten Wuhrgrabens geöffnet und renaturiert, soweit 
dies technisch möglich ist.  
 
2 Der gemäss Abs. 1 geöffnete Wuhrgraben liegt im Grün-
bereich G3. Die Finanzierung des Projekts und die kostenlose 
Zurverfügungstellung des Landes erfolgt durch die G. Baum-
gartner AG. 
  
  
 
    

Richtprojekt Umgebung / 
ökologischer Ausgleich 

Ökologischer Ausgleich 

Wuhrgraben-Öffnung 
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GG  EEnneerrggiiee  
 
3311    

Mit der Baubewilligung für die Betriebserweiterung wird ein 
Energiekonzept vorgelegt, das eine höhere Unabhängigkeit 
von nicht erneuerbarer Energie zum Ziele hat und auf fol-
genden Grundsätzen und Massnahmen aufgebaut ist: 

- Energiebedarf für Heizung und Kühlung erfolgt 
durch CO2-neutrale Verbrennung der Holzspäne 
aus dem eigenen Fabrikationsprozess (prognosti-
zierter Bedarf von ca. 1’600'000 kWh oder 160'000 
Liter Öl / Jahräquivalent). 

- Photovoltaikanlagen auf dem Dach für Licht 
- Abwärme-Energierückgewinnung. 
- Optimierung aller Energiekreisläufe in Richtung 

CO2-Neutralität. 
 
 
3311aa  

1 Das geplante Solardach mit Dachbegrünung unterstützt die 
Zielesetzung gemäss dem «Nachweis Enegiebedarf Baum-
gartner AG». Es dient in erster Linie dem Eigenbedarf der 
Baumgartner AG und der Unabhängigkeit von nicht erneu-
erbaren Energieträgern.  
 
2 Das Richtprojekt Solarach mit Dachbegrünung ist weglei-
tend für die Realisierung der Photovoltaikanlage. Das Richt-
projekt ist mit dem nächsten Baugesuch umzusetzen.  
 
3 Aufgeständerte Photovoltaikanlagen dürfen nur zwischen 
den Dachoblichtern realisiert werden. 
    

Energiekonzept 

Solardach mit Dachbegrü-
nung  
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HH  SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn  
  
3322    

1 Auf das Ende jeden Jahres legt die G. Baumgartner AG der 
Einwohnergemeinde Cham einen Bericht vor, der Rechen-
schaft abgibt über den Stand der Umsetzungsmassnahmen 
aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans. 

 
2 Der Rechenschaftsbericht orientiert über Stand und Verän-
derungen der folgenden Aspekte: 

a. Realisierung und Pflege der ökologischen Ausgleichs-
flächen und der Umgebungsflächen gemäss Pt. 28, 

b. Zu- und Wegfahrt des Baustellenverkehrs und weitere 
flankierende Massnahmen während den Bauphasen, 

c. Stand und Veränderungen bei Angestellten und der zu 
nutzenden zulässigen Parkplätze gemäss Pt. 24, 

d. Stand und Veränderungen bei betriebsnotwendigen 
Aussendienst- und Servicefahrzeugen und der zu nut-
zenden zulässigen Parkplätze gem. Pt. 24, 

e. Stand der Umsetzung des Mobilitätskonzepts resp. -
managements gemäss Pt. 27. 
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Während der Bauetappen sind in den Grünbereichen Bauin-
stallationen zulässig, welche nicht den Zweckbestimmungen 
entsprechen und auf Gesuch hin zeitlich befristet bewilligt 
werden. Die bestehenden ökologisch wertvollen Teiche blei-
ben dabei erhalten. 
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Die Änderungen im Bebauungsplan Allmend Hagendorn 
treten in Kraft, unter der Voraussetzung der entsprechenden 
Zonenplanänderung, der Teiländerung des Gemeindlichen 
Richtplans Siedlung und Landschaft und der Teiländerung 
Baulinienplan. 

Monitoring resp. Re-
porting durch die G. 
Baumgartner AG 

Provisorien, Bauinstalla-
tionen 

Inkrafttreten der Änderun-
gen 

27



Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Anpassung des ordentlichen 
Bebauungsplans Allmend Hagendorn zustimmen?
Wer der Anpassung des ordentlichen Bebauungsplans 
Allmend Hagendorn zustimmen will, schreibe «JA», wer 
diesen ablehnen will, schreibe «NEIN».    

 
Abstimmungsempfehlung 
des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten:

JA  zur Anpassung  
ordentlicher Bebauungsplan 
Allmend Hagendorn.


